	T i e p l a t z s c h u l e

Förderschule der Stadt Bielefeld 

Förderschwerpunkt Lernen 
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An die Erziehungsberechtigten der Schülerinnen 

und Schüler der zukünftigen Klasse ____

Als Eltern sind sie verpflichtet, 49% der Lehrmittelkosten selbst zu bezahlen. 

(§3 des Lehrmittelfreiheitsgesetzes des Landes NRW)

Die Schulkonferenz der Tieplatzschule hat beschlossen, dass für alle Schüler dieser Klasse die unten aufgeführten Bücher gekauft werden sollen.
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	Bestellnummer
	PREIS

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Wir sind bereit, für Sie die Bücher zu beschaffen. Bis zum  5.Juni 2008 können Sie das Geld bei der Klassenlehrerin Ihres Kindes bezahlen. Falls Sie unser Angebot nicht annehmen, sollte das Buch rechtzeitig (vor den Sommerferien) bei einer Buchhandlung bestellt werden.

Erziehungsberechtigte, die laufende Hilfe zum Lebensunterhalt (Sozialhilfe, Hartz4), müssen den Eigenanteil nicht bezahlen und legen umgehend erneut den aktuellen Bescheid vor.

Mit freundlichem Gruß

_______________

Zurück an die Tieplatzschule

               

            Ich werden meinem Kind _____ € mitgeben.

   

             Ich kaufe das Buch selbst

                    

             Ich beziehe Hilfen zum Lebensunterhalt und lege den aktuellen Bescheid (Mai/Juni) 

             vor.

Name des Kindes:_______________________________   Klasse _____________

Datum:__________        Unterschrift eines Erziehungsberechtigten_________________

